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>> Einladung zur Mitgliederversammlung Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V.

Der Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V.  freut sich, Sie zur Mitgliederversammlung einzuladen.
Am: Donnerstag, den 26. März 2026 um 19:30 Uhr

Im: Dorfgemeinschaftshaus in Boms (direkt an der B32 zwischen Bad Saulgau und Altshausen)

Begrüßung & Moderation durch:
 Markus Bauknecht, Vorsitzender
 Hubertus Kleiner, Geschäftsführer

Tagesordnung
1.Geschäftsbericht 2025
2.Kassenbericht 2025
3.Kassenprüfbericht
4.Entlastung von Vorstand und Geschäftsleitung
5.Wünsche, Anträge, Verschiedenes

Als Programmpunkt dürfen wir dieses Jahr Käthe Kächele von den „Kächeles“ begrüßen. 

Wenn Käthe Kächele im Stile eines schwäbischen Wirbelwindes die Bühne betritt, braucht es meist nur wenige Worte, bis der 
berühmte Funke unweigerlich auf das Publikum übergesprungen ist. Und schnell ist klar: Bei dieser Frau gibt es keine halben 
Sachen. Es heißt volle Kraft voraus: „Älles oder nix!“. Und so entsteht aus dem Funken ein wahres Feuerwerk mit knackigen 
Pointen und schwäbischem Temperament.
Zurückhaltung ist für Käthe ein Fremdwort, sie platzt fast vor Energie. Ein Redeschwall nach dem anderen explodiert aus 
ihr heraus. Käthe ist frech, weiß alles besser, regt sich auf und bezieht Stellung. Gerne gegen das andere Geschlecht. Aber 
noch viel lieber für ihr eigenes.
Käthes Programm ist bunt und facettenreich, der Wiedererkennungswert beim Zuschauer omnipräsent. Käthe beleuchtet 
Skurrilitäten des Alltags und plaudert aus dem Nähkästchen. Gefragt oder ungefragt, sie gibt einfach ihren Senf dazu: Kin-
dererziehung, Arbeitswelt, Shoppen, Technik oder Klimawandel. Käthe kennt sich aus, denn schließlich ist sie der Mittelpunkt 
im Schwabenland. Und am Ende geht jeder mit der Erkenntnis nach Hause: Käthe ist schlicht und ergreifend der weibliche 
Comedy-Wahnsinn!

Wir freuen uns sehr, Sie bei unserer Mitgliederversammlung begrüßen zu dürfen.

Anträge zur Mitgliederversammlung richten Sie bitte schriftlich bis zum 16. März 2026 an den Vorstand oder die Geschäfts-
stelle. Zu Beginn der Veranstaltung laden wir Sie um 19:30 Uhr zu einem gemeinsamen Vesper ein und bitten Sie daher um 
pünktliches Erscheinen. Zur besseren Planung bitten wir um eine kurze Anmeldung. Bitte beachten Sie dazu den beiliegen-
den Rückmeldebogen.

Mit freundlichen Grüßen  

Markus Bauknecht       Hubertus Kleiner
Vorstand Geschäftsführer

Mit freundlichen Grüßen  

Markus Bauknecht        Hubertus KleinerMarkus Bauknecht        Hubertus Kleiner
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Rechtsschutz in der Landwirtschaft
Landwirte stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen 
– ob im Umgang mit Behörden, bei arbeitsrechtlichen Fra-
gen oder durch neue gesetzliche Aufl agen.

Umso wichtiger ist ein starker Partner, der im Ernstfall für 
Sie da ist: die Agrarrechtsschutzversicherung Fair Play 
und Fair Play Plus.

Was ist abgedeckt?
 Mit dem Fair Play-Rechtsschutz sind Sie in nahe-

zu allen rechtlichen Lebensbereichen umfassend
geschützt:

 Schadensersatz- und Arbeitsrechtsschutz – egal, ob
als Arbeitgeber oder Arbeitnehmer.

 Gebäude-, Grundstücks- und Verwaltungsrechts-
schutz, inklusive Cross-Compliance.

 Steuer- und Sozialrechtsschutz, damit Sie auch ge-
genüber dem Finanzamt oder der Sozialversicherung
sicher auftreten können.

 Spezial-Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts-
schutz, wenn z. B. ein Ermittlungsverfahren droht.

 Rechtsschutz im Familien-, Erb- und Betreuungsrecht
sowie Altersvorsorge- und Sparerrechtsschutz.

 Internetrechtsschutz, falls es zu Streitigkeiten im
Zusammenhang mit Online-Aktivitäten Ihres Betriebs
kommt.

 Mediationsrechtsschutz – für außergerichtliche Lö-
sungen bis 3.000 € pro Verfahren.

 Rechtsschutz für den Betrieb von Anlagen zur Strom-
erzeugung (z. B. Photovoltaik) – bis 20.000 € je Fall.

Wer ist mitversichert?
Ihr Schutz gilt nicht nur für Sie als Betriebsleiter, sondern 
auch für Ihr Umfeld:
 Ehe- oder Lebenspartner, Kinder und Enkelkinder

(nach Familiendefi nition)
 Mitinhaber und deren Familien, wenn sie im Betrieb

tätig sind
 Altenteiler, Hoferben und deren Angehörige
 Alle angestellten Mitarbeiter während ihrer Tätigkeit
 Berechtigte Fahrer und Insassen der versicherten

Fahrzeuge

+Fair Play Plus – das Extra an Absicherung
Mit der Fair Play Plus-Zusatzklausel erweitern Sie Ihren 
Schutz auf:
 Nebenbetriebe, die wirtschaftlich dem Hauptbetrieb

untergeordnet sind
 LKWs und Nutzfahrzeuge mit schwarzem Kennzei-

chen
 Alle berechtigten Fahrer und Mitfahrer dieser Fahr-

zeuge

Optional bietet die Vermieterrechtsschutz-Klausel zusätz-
lichen Schutz für Ihre vermieteten Gebäude, Wohnungen 
oder Flächen im Inland – inklusive Steuer-, Verwaltungs- 
und Strafrechtsschutz.

Warum sich Agrarrechtsschutz lohnt
Ein Streitfall kann schnell hohe Kosten verursachen – sei es 
durch Anwalts- und Gerichtskosten oder Gutachterhonorare. 
Mit dem Fair Play-Agrarrechtsschutz sichern Sie sich fi nan-
ziell ab und können Ihr Recht ohne Risiko durchsetzen. So 
bleibt Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche: Ihren Betrieb.

Unser Tipp
Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihre Betriebsstruktur (z. B. Ne-
benbetriebe, Vermietung, neue Fahrzeuge) vollständig ab-
gesichert ist.

Gern beraten wir Sie persönlich, welche Variante – Fair 
Play oder Fair Play Plus – optimal zu Ihrem Betrieb passt.
Wir beraten sie gern, rufen sie uns an!
Ihr MRVV-Team

Ansprechpartner: 
Adis Cerimovic
Mobil: 0176 73861095
Mail: adis.cerimovic@mrvv-bw.de

>> Unser Versicherungstipp

In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Mitglie-
der bei der Online-Antragstellung unterstützt. Auch in die-
ser Antragsperiode bieten wir diesen Service wieder an.

Gerne helfen wir Ihnen bei der Bearbeitung Ihres Fiona An-
trags. Vereinbaren Sie dafür bitte rechtzeitig einen Termin. 
Die Termine können ab Anfang März bei uns in der Ge-
schäftsstelle stattfi nden.

Ansprechpartnerin: Ulrike Reiter • Tel. 07585/9307-11

Beachten Sie bitte, dass Beratungen zum Gemeinsamen 
Antrag nicht angeboten werden – lediglich das Ausfüllen 
des Online-Antrags und der Schlagskizzen.

>> FIONA – Gemeinsamer Antrag
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>> >> Gülleausbringung 2026

Am 01. Februar hat die Güllesaison wieder begonnen. 
Dabei gibt es einige Vorschriften zu beachten.
Organisch und organisch Mineralische Düngemittel müs-
sen auf unbestelltem Ackerland unverzüglich innerhalb 
einer Stunde eingearbeitet werden. Ausgenommen davon 
sind Festmist, Kompost und Düngemittel mit unter 2% Tro-
ckenmasse. 
Die streifenförmige und bodennahe Ausbringung von fl üs-
sigen organischen Düngemitteln gilt sowohl für Ackerland 
als auch für Grünland und mehrschnittigem Feldfutterbau. 
Durch Allgemeinverfügungen wurden in den Landkreisen 
Sigmaringen und Ravensburg allerdings Ausnahmen ge-
troff en. Unter bestimmten Voraussetzungen darf weiterhin 
mit Breitverteilung ausgebracht werden. 

Beachten Sie dafür den Entscheidungsbaum auf der rech-
ten Seite.

ACHTUNG! Die Landkreise Sigmaringen und Ravensburg 
haben hierbei über unterschiedliche Ausnahmen verfügt! 
So gibt es im Landkreis Sigmaringen keine Allgemeine 
Ausnahme für die Ausbringung von mit Wasser verdünnter 
Rindergülle mit unter 4,6% TS Gehalt mehr!

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die notwendigen Dün-
gebedarfsermittlungen vor der ersten Düngegabe erstellt 
haben und die Düngung richtig dokumentieren.Mit unserer 
kostenlosen Ackerschlagkartei ist die Erstellung der not-
wendigen Dokumente und Nachweise ganz einfach.
Haben Sie Fragen zum Thema oder benötigen Sie Unter-
stützung? 
Ansprechpartnerin: Josepha Ostermaier • 07585/9307-13

Die Nmin-Saison hat begonnen und wir möchten Sie über un-
ser Angebot rund um die Bodenproben informieren.Geräte zum 
Ziehen der Bodenproben, sowie Styroporbehälter können bei 
den nachstehenden aufgeführten Ausgaben- und Sammelstel-
len ausgeliehen bzw. die Proben abgegeben werden.

Sammelstellen Grundbodenuntersuchung, Nmin und Gül-
leproben:

 MR Geschäftsstelle,
Hauptstr. 17, 88356 Ostrach

 Kleiner Hubertus, Weinfeldhof,
72488 Sigmaringen-Laiz

 Biener Leo, Tigerfeldstr. 12,
72501 Kettenacker

 Kleck Agrar GmbH, Valentinstr. 42
88348 Bad Saulgau-Lampertsweiler

 Traunecker Karl, Mocken 5,
88213 Schmalegg

Sammelstelle nur Proben für die Grundbodenuntersuchung:
 Marschall Josef, Wollmarshofen 3/1, 88285 Bodnegg

Unsere Serviceleistungen:
 Kostenlose Bereitstellung von Tüten für Bodenproben
 Kostenlose Bereitstellung von Behältern für Wirt-

schaftsdüngerproben
 Kostenlose Bereitstellung von Leihbohrstöcken
 Kostenlose Nutzung unseres Probenplaners zur Doku-

mentation
 Ganzjährige kostenlose Abholung der Bodenproben für

Grundbodenuntersuchungen, N-min und Gülleproben
an unseren Annahmestellen

 Auch Gülle- und Festmistproben können ganzjährig bei
uns zur Untersuchung abgegeben werden

 Sie möchten Ihre Bodenproben professionell ziehen
lassen? Dann hilft Ihnen unser Mitglied Max König
gerne weiter:

o Max König Eschendorfer Str. 16
88348 Bad Saulgau Wolfartsweiler
Tel: 07581/900487 • Mobil: 0176/93594752

>> Bodenproben
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Normalfall: Bodennahe, streifenförmige Aufbringung oder direkte Einarbeitung
von flüssigen Düngemitteln einschließlich Wirtschaftsdünger mit wesentlichem N-Gehalt

Geltungsbereich: Bestelltes Ackerland, Grünland, Dauergrünland, mehrschnittiges Ackerfutter 

Ausgenommen durch Allgemeinverfügung

Naturräumliche 
Besonderheiten Agrarstrukturelle Besonderheiten Andere Verfahren mit 

vergleichbar geringen 
Ammoniakemissionen

Grünlandflächen
mit > 20 % 
Hangneigung auf   
> 30 % der Fläche

Kleine Betriebe unter 15 ha landw. genutzter 
Fläche*
Bei der Flächenermittlung bleiben  folgende 
Flächen unberücksichtigt: 

– Grünlandflächen mit > 20% Hangneigung auf
> 30 % der Fläche

– Streuobstwiesen und Kleinflächen (siehe unten)
– reine Weiden ohne N-Düngung und max. 100 kg

N-Ausscheidung der Weidetiere (DüV § 10 Abs.
3 Nr. 2)

– Flächen nach DüV § 10, Abs. 3 Nr. 1 (z.B.
Flächen mit Zierpflanzen,
Weihnachtsbaumkulturen, Baumschulen,
Strauchberen, etc.)

– Flächen mit vertraglich verbotener oder
eingeschränkter N-Düngung
(Vertragsnaturschutz oder WSG)

Streuobstwiesen
ca. 30 Bäume / Hektar bzw. lichte Weite zwischen
den Kronen auf dem überwiegenden Teil der
Fläche unter 15 Metern (Sigmaringen)
Kleinflächen < 20 Ar

Dünne Güllen oder 
Jauchen 
< 2 % TM-Gehalt **

Einzelgenehmigungen auf Antrag möglich für
−mit Wasser verdünnte Rindergüllen ≤ 4,6 % TM-Gehalt (Sigmaringen)
−Hochdruckseitenverteiler bei > 35 % Hangneigung (Sigmaringen)
−Gülleansäuerung wenn pH-Wert nachweislich ≤ 6,4
−Nachweis der Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit für einzelne Betriebsteile oder Einzelflächen

* Ausnahme gilt nur für Wirtschaftsdünger aus eigener Tierhaltung. Von anderen Betrieben aufgenommene
Wirtschaftsdünger und Gärreste aus Biogasanlagen sind von der bodennahen Aufbringung nicht befreit.
** Auf die jederzeitige Nachweisbarkeit der Einhaltung des TM-Gehalts wird hingewiesen. Hierfür sind zwei
Laborproben je Düngejahr in Verbindung mit einer nachvollziehbaren und vollständigen Dokumentation der
ausgebrachten Menge erforderlich.
Für reine Festmistbetriebe ist kein gesonderter Nachweis für die Jauche erforderlich.

Ausnahmen von der bodennahen Aufbringtechnik für 2026
Genehmigungen nach § 6 Abs. 3, Sätze 3 und 4 DüV

*Gültig für Ravensburg und Sigmaringen *gültig nur für Ravensburg *gültig nur für Sigmaringen

nur Ravensburg:

- max. zwei Gaben
pro Jahr (nur 1 bei
Beweidung)
- max. 5% TS-Gehalt
der Gülle
- mind. 10 m Abstand
zu Gewässer (Bösch-
ungsoberkante)
- nicht auf noch gut
befahrbaren Flächen

mit Wasser 
verdünnte 
Rindergüllen
≤ 4,6 % TM-Gehalt **

Hochdruckseiten-
verteiler 
bei > 35 % 
Hangneigung:

nur Ravensburg:

Gültig nur für die Landkreise
Ravensburg und Sigmaringen
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>> Maschinenring-Pinnwand

NEU
Fläche zu verpachten
2,6 ha Ackerland 
1 ha Grünland 
Gemarkung Ursendorf
ab Herbst 2026 zu verpachten 
Angebote per E-Mail an: 
Anita Burth – e.j.burth@gmail.com 

Ab sofort haben unsere Mitglieder die 
Möglichkeit über unsere MR-Pinn-
wand im Rundschreiben kostenlos 
Verkaufs-, Gesuchs- und Stellenan-
zeigen (keine Werbung) aufzugeben. 

Bei Interesse melden Sie sich ger-
ne bei Josepha Ostermaier unter 
07585/930713.

Vermietung Radlader
Unser Radlader steht ab 
sofort zur Vermietung 
bereit. 
Standort: Laiz 
Ansprechpartner: Hubertus Kleiner 
 07585/9307-10

Trichogramma-Schlupfwespen

Durch den Sammeleinkauf können wir Ihnen seit Jahren 
preisgünstig die biologische Bekämpfung des Maiszüns-
lers mit Schlupfwespen anbieten. Auch die komplette Aus-
bringung mit Multikoptern können Sie über uns bestellen.

 Maximale Anzahl an Schlupfwespen
 Ortskundige Drohnenfl ieger
 Genaue Berechnung des Zeitpunktes für die Ausbringung
 Dadurch hoher Wirkungsgrad der Anwendung

Bei Bestellung bis Dienstag, den 31. März 2025 erhalten 
Sie einen Frühbezug-Rabatt von 1.-€ / ha.

Ansprechpartnerin: Nataly Konrad •  Tel. 07585/9307-12

>> Sammelbestellung

Frühbesteller Rabatt

Schmierstoff e und Filter

Benötigen Sie für die anstehenden Winterarbeiten noch 
Schmierstoff e, Frostschutz, Filter & Sprays?

Bei der Sammelbestellaktion kaufen Sie Top-Qualität kon-
kurrenzlos günstig ein! Sie können Schmierstoff e ganz-
jährig bestellen, die Lieferung erfolgt i.d.R. innerhalb von 
14 Tagen. Wie im Vorjahr liefert die Fa. Schüler, weiterhin 
FUCHS-Produkte, die Spitzenklasse der Schmierstoff e. 

Bei Bedarf erhalten Sie eine intensive Fachberatung direkt 
bei Firma Schüler, Tel. 07664/971733. Die Lieferung von 
Filtern (i.d.R. Hengst & Mann), Sprays & Reinigern (WD40 
bzw. Chemasol) übernimmt die Fa. Winkler. Diese Aktion 
läuft für Bestellungen bis 28.02.2026. 

Danach können Sie bei Winkler wie immer mit 10% MR-
Rabatt bestellen – das ist zwar preiswert, doch bei unserer 
Aktion bis 28.02. kaufen Sie noch viel günstiger ein! 

Haben Sie Interesse? 
Dann melden Sie sich gerne bei Herrn Kleiner.
Bei ihm können Sie Preise erfragen, Datenblätter anfor-
dern und sich über die Altölentsorgung informieren.
Ansprechpartner: Hubertus Kleiner • Tel: 07585/9307-10

>> Sammelbestellung

Siebarbeiten
Ab sofort bieten wir Ihnen 
Siebarbeiten für Kompost 
& Erden an.

Ansprechpartner: Hubertus Kleiner
 07585/9307-10
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Diesel/Heizöl/AdBlue zu Top Konditionen

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihren Bedarf mit der Sam-
melbestellung zu decken. Immer aktuell - die Sammel-
bestellung über Ihren Maschinenring.

Immer montags: Dieselbestellung
Bestellschluss:  10:00 Uhr

 Oder ganz einfach jederzeit über die
Diesel-App bestellen

Die Lieferung erfolgt i.d.R. in derselben Woche. Bitte be-
achten Sie, dass es auch zu längeren Lieferzeiten kom-
men kann und bestellen Sie daher rechtzeitig!

Fassgebinde 220 l: Auslieferung jeweils in 
der  2. Woche im Monat
Lose ab 1000 L: immer möglich

Heizöl bestellen wir gesammelt immer am ersten Montag 
des Monats. Auch hier gelten die oben aufgeführten Be-
stell- und Lieferbedingungen.

>> Sammelbestellung

>> Entsorgungstage Silofolien

Unsere Entsorgungsaktion für Silofolien fi ndet dieses Früh-
jahr am Dienstag, 14. April und Mittwoch, 15. April statt.
Weitere Informationen erhalten Sie 
zeitnah vor der Sammlung über unse-
ren E-Mail-Newsletter.

Sie sind noch nicht bei unserem News-
letter angemeldet? 
Dann registrieren Sie sich hier: 

Planen Sie mit uns Ihre Werbeoff ensive 2026

Ihre Beilage/Flyer als erfolgreiches Verkaufs- und Informa-
tionstool!

Sie möchten Ihre Beilagenwerbung in unserem Rund-
schreiben verteilen lassen? 
Der MR Alb-Oberschwaben macht es für Sie möglich. 

Unser Heft hat eine Druckaufl age von ca. 1.500 Exempla-
ren und wird im Umkreis von ca. 50 km gezielt an unsere 
Mitglieder versandt. Unser Einzugsgebiet reicht von Gam-
mertingen, Sigmaringen, Meßkirch, über Altshausen, Bad 
Waldsee, bis nach Ravensburg und Bodnegg.

Sie wählen den für Sie optimalen Zeitpunkt, um auf Ihr Pro-
dukt/ Ihre Dienstleistung aufmerksam zu machen.

MR-Magazin und Rundschreiben-Termine 2026
Ausgabe 1 am 21.02.2026
Ausgabe 2 am 04.04.2026
Ausgabe 3 am 27.06.2026
Ausgabe 4 am 02.10.2026
Ausgabe 5 am 28.11.2026

Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V. 
Hauptstraße 17 • 88356 Ostrach 
Ansprechpartnerin: 
Ulrike Reiter • Tel. 07585-9307-11 • u.reiter@mr-ao.de

>> Werbung

Impressum:
Verantwortlich für den Inhalt:
Vorstand Markus Bauknecht/ Karl Traunecker 
/Marius Dollinger /Hubertus Kleiner, Geschäftsführer

Redaktion:
Hubertus Kleiner, Geschäftsführer

Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V.
Hauptstraße 17
88356 Ostrach

Tel. 07585-9307-0  info@mr-ao.de
Fax 07585-9307-25  www.mr-ao.de




